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BESCHLUSS DES RATES

vom

über den Standpunkt der Gemeinschaft im AKP-EG-Ministerrat

zur Änderung der Bedingungen für die Finanzierung der Unterstützung

im Falle kurzfristiger Schwankungen der Ausfuhrerlöse

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 

Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 2,

gestützt auf das am 23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichnete1 und am 25. Juni 2005 in Luxemburg 

geänderte2 AKP-EG-Partnerschaftsabkommen (nachstehend "AKP-EG-Partnerschaftsabkommen" 

genannt),

auf Vorschlag der Kommission,

  

1 ABl. L 317 vom 15.12.2000, S. 3.
2 ABl. L 287 vom 28.10.2005, S. 1.
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in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 100 des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens kann der AKP-EG-Ministerrat 

die Anhänge II, III, IV und VI des Abkommens auf Empfehlung des AKP-EG-

Ausschusses für Zusammenarbeit bei der Entwicklungsfinanzierung überprüfen, ergänzen 

und/oder ändern.

(2) Nach Anhang II Kapitel 3 Artikel 11 des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens werden die 

Bestimmungen dieses Kapitels spätestens nach zwei Anwendungsjahren und danach auf 

Antrag einer Vertragspartei überprüft.

(3) Das System zusätzlicher Unterstützung, mit dem die negativen Auswirkungen der 

Instabilität der Ausfuhrerlöse begrenzt werden sollen, wurde erstmals mit dem Beschluss 

Nr. 2/2004 des AKP-EG-Ministerrates vom 30. Juni 20041 geändert.

(4) Anlässlich der Unterzeichnung des geänderten AKP-EG-Partnerschaftsabkommens am 

25. Juni 2005 in Luxemburg haben die Vertragsparteien eine gemeinsame Erklärung mit 

folgendem Wortlaut abgegeben: "Der AKP-EG-Ministerrat prüft in Anwendung der 

Bestimmungen des Artikels 100 des Abkommens von Cotonou die Vorschläge der AKP-

Seite zu Anhang II des Abkommens zu kurzfristiger Schwankung der Ausfuhrerlöse."

(5) Die Gemeinschaft sollte ihren Standpunkt im AKP-EG-Ministerrat zur Änderung des 

Anhangs II Kapitel 3 des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens über die Finanzierung der 

Unterstützung im Falle kurzfristiger Schwankungen der Ausfuhrerlöse festlegen –

BESCHLIESST:

  

1 ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 18.
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Einziger Artikel

Der Standpunkt der Gemeinschaft im AKP-EG-Ministerrat zur Änderung der Bedingungen für die 

Finanzierung der Unterstützung im Falle kurzfristiger Schwankungen der Ausfuhrerlöse beruht auf 

dem diesem Beschluss beigefügten Entwurf eines Beschlusses des AKP-EG-Ministerrates.

Geringfügige Änderungen an dem Beschlussentwurf können ohne neuen Beschluss des Rates 

vorgenommen werden.

Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Rates

Der Präsident
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ANHANG 

Entwurf

BESCHLUSS DES AKP-EG-MINISTERRATES

über die Änderung der Bedingungen für die Finanzierung der Unterstützung 

im Falle kurzfristiger Schwankungen der Ausfuhrerlöse

DER AKP-EG-MINISTERRAT –

gestützt auf das am 23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichnete und am 25. Juni 2005 in Luxemburg 

geänderte AKP-EG-Partnerschaftsabkommen (nachstehend "AKP-EG-Partnerschaftsabkommen" 

genannt), insbesondere auf Artikel 100,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Unterzeichnerstaaten des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens haben anerkannt, dass 

die Instabilität der Ausfuhrerlöse die Entwicklung der AKP-Staaten beeinträchtigen kann,

und sie haben daher ein System zusätzlicher Unterstützung eingerichtet, mit dem die 

negativen Auswirkungen der Instabilität der Ausfuhrerlöse, unter anderem in der Land-

wirtschaft und im Bergbau, begrenzt werden sollen; sie bekräftigen, dass das Ziel dieser 

Unterstützung darin besteht, sozioökonomische Reformen und Politiken zu sichern, die bei 

einem Rückgang der Einnahmen beeinträchtigt werden könnten, und die negativen Aus-

wirkungen der Instabilität der Ausfuhrerlöse, vor allem für landwirtschaftliche und Berg-

bauerzeugnisse, auszugleichen.
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(2) Nach Anhang II Artikel 11 des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens werden die Bestim-

mungen des Kapitels 3 dieses Anhangs über die Finanzierung der Unterstützung im Falle 

kurzfristiger Schwankungen der Ausfuhrerlöse spätestens nach zwei Anwendungsjahren 

und danach auf Antrag einer Vertragspartei überprüft.

(3) Das System zusätzlicher Unterstützung, mit dem die negativen Auswirkungen der 

Instabilität der Ausfuhrerlöse begrenzt werden sollen, wurde erstmals mit dem Beschluss 

Nr. 2/2004 des AKP-EG-Ministerrates vom 30. Juni 2004 geändert.

(4) Anlässlich der Unterzeichnung des geänderten AKP-EG-Partnerschaftsabkommens am 

25. Juni 2005 in Luxemburg haben die Vertragsparteien eine gemeinsame Erklärung mit 

folgendem Wortlaut abgegeben: "Der AKP-EG-Ministerrat prüft in Anwendung der 

Bestimmungen des Artikels 100 des Abkommens von Cotonou die Vorschläge der AKP-

Seite zu Anhang II des Abkommens zu kurzfristiger Schwankung der Ausfuhrerlöse."

(5) Das Funktionieren des Systems für die Finanzierung der Unterstützung im Falle kurz-

fristiger Schwankungen der Ausfuhrerlöse sollte verbessert werden, damit das System

seinen Zielen angemessener gerecht wird –

BESCHLIESST:
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Artikel 1

Anhang II Kapitel 3 des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens wird wie folgt geändert:

1. Artikel 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"Voraussetzungen für die Unterstützung

(1) Voraussetzungen für die Bereitstellung zusätzlicher Mittel sind

– ein Rückgang der Erlöse aus der Ausfuhr von Waren um 10 % (im Falle der 

am wenigsten entwickelten AKP-Staaten, der AKP-Binnenstaaten und der 

AKP-Inselstaaten sowie von AKP-Staaten, die Folgen von gewaltsamen 

Auseinandersetzungen oder Naturkatastrophen beseitigen müssen, um 2 %) 

gegenüber dem rechnerischen Durchschnitt der Erlöse des dem Anwen-

dungsjahr vorausgehenden Vierjahreszeitraums, unter Ausschluss des am 

stärksten abweichenden Wertes, oder

– bei Ländern, bei denen die Erlöse aus der Ausfuhr von landwirtschaftlichen 

und Bergbauerzeugnissen mehr als 40 % der gesamten Erlöse aus der Ausfuhr 

von Waren ausmachen, ein Rückgang der Erlöse aus der Ausfuhr von land-

wirtschaftlichen und Bergbauerzeugnissen um 10 % (im Falle der am 

wenigsten entwickelten AKP-Staaten, der AKP-Binnenstaaten und der AKP-

Inselstaaten sowie von AKP-Staaten, die Folgen von gewaltsamen Aus-

einandersetzungen oder Naturkatastrophen beseitigen müssen, um 2 %) 

gegenüber dem rechnerischen Durchschnitt der Erlöse des dem Anwen-

dungsjahr vorausgehenden Vierjahreszeitraums, unter Ausschluss des am 

stärksten abweichenden Wertes;
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– bei Ländern, bei denen die Erlöse aus der Ausfuhr von landwirtschaftlichen 

und Bergbauerzeugnissen zwischen 20 % und 40 % der gesamten Erlöse aus 

der Ausfuhr von Waren ausmachen, ein Rückgang der Erlöse aus der Ausfuhr 

von landwirtschaftlichen und Bergbauerzeugnissen um 10 % (im Falle der am 

wenigsten entwickelten AKP-Staaten, der AKP-Binnenstaaten und der AKP-

Inselstaaten sowie von AKP-Staaten, die Folgen von gewaltsamen Aus-

einandersetzungen oder Naturkatastrophen beseitigen müssen, um 2 %) 

gegenüber dem rechnerischen Durchschnitt der Erlöse des dem Anwen-

dungsjahr vorausgehenden Vierjahreszeitraums, unter Ausschluss des am 

stärksten abweichenden Wertes, sofern diese Erlöse im Rahmen der Gesamt-

ausfuhren nicht proportional stärker zunehmen als die Auswirkungen der 

Verluste bei den Erlösen aus Ausfuhren von landwirtschaftlichen und 

Bergbauerzeugnissen."

2. Artikel 9 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Ein Anrecht auf zusätzliche Unterstützung besteht, sofern der in Absatz 1 definierte 

Rückgang der Ausfuhrerlöse mindestens 0,5 % des BIP ausmacht. Die zusätzliche Unter-

stützung kann für höchstens drei aufeinanderfolgende Jahre gewährt werden."

3. Artikel 9 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Die zusätzlichen Mittel sind in der Rechnungslegung des betreffenden Landes aus-

zuweisen. Sie werden nach den geltenden Programmierungsvorschriften und -methoden, 

einschließlich der besonderen Bestimmungen des Anhangs IV (Durchführungs- und 

Verwaltungsverfahren), nach Maßgabe von Vereinbarungen verwendet, die von der 

Gemeinschaft und dem betreffenden AKP-Staat in dem auf das Anwendungsjahr folgenden 

Jahr getroffen werden. Nach Vereinbarung der beiden Vertragsparteien können die Mittel 

zur Finanzierung von Programmen verwendet werden, die im Staatshaushalt ausgewiesen 

sind. Ein Teil der zusätzlichen Mittel kann jedoch auch für einzelne Wirtschaftszweige 

vorgesehen werden, insbesondere zur Entwicklung von marktgestützten Versicherungs-

systemen, die der Absicherung gegen das Risiko von Schwankungen der Ausfuhrerlöse 

dienen."
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4. Folgender Artikel wird eingefügt:

"Artikel 9a

(1) Die Höhe der zusätzlichen finanziellen Unterstützung ergibt sich durch Multi-

plikation der Verluste bei den Ausfuhrerlösen mit dem rechnerischen Durchschnitt des 

Verhältnisses 'Einnahmen der Regierung / Bruttoinlandsprodukt' in dem dem Anwen-

dungsjahr vorausgehenden Vierjahreszeitraum, unter Ausschluss des am stärksten 

abweichenden Wertes und einer Höchstgrenze für diesen Verhältniswert von 25 %.

(2) Bei der Analyse der Angaben, die von den AKP-Staaten zur Feststellung der 

Berechtigung und der zusätzlichen finanziellen Unterstützung nach Artikel 9 übermittelt 

werden, legt die Kommission die inflationsbereinigte Landeswährung zugrunde. Die 

Kommission rechnet anschließend den potenziellen Betrag der zusätzlichen finanziellen 

Unterstützung nach ihren Verfahren in Euro um.

(3) Die Kommission legt jährlich im Rahmen des Finanzrahmens zur Finanzierung der 

Nationalen Richtprogramme einen für alle AKP-Staaten bestimmten Finanzrahmen zur 

Unterstützung im Falle kurzfristiger Schwankungen der Ausfuhrerlöse fest. Sofern die auf 

Grundlage der in Artikel 9 festgelegten Kriterien errechnete Summe der Unterstützungs-

beträge diesen Finanzrahmen übersteigt, werden die Länderzuweisungen anteilig 

entsprechend den den einzelnen AKP-Staaten zustehenden, in Euro ausgedrückten 

potenziellen Beträgen der zusätzlichen finanziellen Unterstützung festgesetzt."
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5. Artikel 10 erhält folgende Fassung:

"Artikel 10

Im Rahmen des Verfahrens für die Bereitstellung zusätzlicher Mittel sind Vorschüsse 

vorgesehen, damit Verzögerungen bei der Erstellung der konsolidierten Handelsstatistik 

überbrückt und die betreffenden Mittel spätestens in den Haushaltsplan für das zweite auf 

das Anwendungsjahr folgende Jahr aufgenommen werden können. Vorschüsse werden 

ausschließlich jenen Ländern gewährt, in denen die finanzielle Unterstützung im Rahmen 

von FLEX über eine allgemeine Budgethilfe abgewickelt werden kann. Die Vorschüsse 

werden auf der Grundlage der vorläufigen Ausfuhrstatistik bereitgestellt, die von der 

Regierung erstellt und der Kommission übermittelt wird. Der Vorschuss beträgt höchstens 

100 % des Betrags, der als zusätzliche finanzielle Unterstützung für das Anwendungsjahr 

vorgesehen ist. Die auf diese Weise bereitgestellten Mittel werden unter Berücksichtigung 

der endgültigen konsolidierten Ausfuhrstatistiken angepasst. Diese Statistiken müssen 

spätestens am 31. Dezember des zweiten auf das Anwendungsjahr folgenden Jahres 

übermittelt werden."

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu

Im Namen des AKP-EG-Ministerrates

Der Präsident


